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Hinweis:

Zwischen dem Kunden und der Generali Bank AG (im Folgenden Bank) gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Generali
Bank AG (AGB), die Bedingungen der Generali Bank AG fiir das Internet- und TelefonBanking, Informationen gemaf §§ 5,7 und 8
Fern-Finanzdienstleistungsgesetz (FernFinG) sowie firr die Verrechnungskonten die Allgemeinen Informationen zu
Zahlungsdienstleistungen fiir Verbraucher ab Vereinbarung fiir die gesamte Geschaftsverbindung. Die in diesen Bedingungen fir
Wertpapierprodukte der Generali Bank AG enthaltenen Regelungen gehen den in den AGB enthaltenen Bestimmungen vor und
gelten — so wie die AGB — auch noch nach Beendigung der Geschaftsverbindung bis zur vélligen Abwicklung weiter. Diese
Unterlagen sind im aktuellen Stand auf der Homepage der Bank unter generalibank.at im Download-Center abrufbar. Vorherige
Versionen finden sich im Download-Archiv. Auf Kundenwunsch werden sie postalisch oder mit E-Mail an den Kunden gesendet.

Gesamtpreise, Kosten und Gebihren zu den Wertpapierprodukten entnehmen Sie den Factsheets sowie dem Preisblatt auf der
Homepage unter generalibank.at Die Unterlagen werden lhnen auf Anfrage auch jederzeit zugeschickt.

Die Generali Bank AG ist Mitglied der Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H.. Detaillierte Informationen sind unserem
Informationsblatt zur Einlagensicherung und Anlegerentschadigung zu entnehmen.

1. Allgemeine Bedingungen fiir Wertpapierprodukte

1.1. Anlageberatung bzw. Dispositionen iiber Wertpapier

Z 1. BeiDispositionen lGber Wertpapiere, welche der Kunde im Rahmen des TelefonBanking, InternetBanking oder
schriftlich vornimmt, erfolgt grundséatzlich keine Anlageberatung durch die Generali Bank AG (,,beratungsfreies
Geschaft”). StandardmaRig kdnnen Dispositionen Uber Wertpapiere im Rahmen des TelefonBanking, des
InternetBanking oder schriftlich als beratungsfreies Geschéaft, das hei’t ohne Anlageberatung durch die Generali Bank
AG (im Folgenden Bank), beauftragt werden. Der Kunde trifft seine Entscheidung daher selbststédndig. Der Kunde ist
verpflichtet, sich Uber alle fir seine Entscheidung relevanten Tatsachen selbst aus verlasslicher Quelle zu informieren;
dies gilt insbesondere flr den Kurs des Wertpapiers sowie das mit dem Wertpapier-geschaft verbundene Risiko. Beim
beratungsfreien Geschéft priift die Bank, ob die vom Kunden selbststédndig getroffene Entscheidung angemessen ist,
das heil’t fragt den Kunden nach dessen Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzinstrumenten. Die Bank nimmt jedoch
auf ausdrucklichen Kundenwunsch, gegen vorherige telefonische Terminvereinbarung, Beratung vor und gibt fiir den
Kauf und Verkauf von Wertpapieren Empfehlungen ab. Dies erfolgt im Rahmen einer nicht unabhéngigen Beratung,
eingeschrankt auf die Fondsauswahllisten der Generali Bank AG.

Z 2. Die Bank Ubermittelt dem Kunden einmal jahrlich eine Kostenaufstellung tber alle angefallenen Kosten in Bezug auf
Wertpapiere und die damit im Zusammenhang erbrachten Dienstleistungen.

Z 3. Wird der Kunde von einem anderen konzessionierten Unternehmen beraten bzw. werden dem Kunden
Finanzinstrumente von einem konzessionierten Finanzdienstleister vermittelt, fungiert die Bank lediglich als
depotfiihrende Bank. Die Bank haftet fiir diesen Finanzdienstleister daher nicht nach § 1313a Aligemeines Burgerliches
Gesetzbuch (im Folgenden ABGB). Eine zuséatzliche Aufklarung bzw. Beratung durch die Bank erfolgt nicht (kein
Eignungstest und keine Erhebung der Kenntnisse und Erfahrungen).
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Z4.

Z5.

Z6.

Das dem Kunden auf der Homepage der Bank zur Verfiigung gestellte Informationsmaterial stellt keine individuelle
Anlageberatung dar, sondern soll lediglich die selbststdndige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern. Fur die tber
die Homepage der Bank zur Verfligung gestellten Informationen Ubernimmt die Bank keine Haftung fir die Richtigkeit
oder Vollstandigkeit. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Dispositionen tuber Wertpapiere im Rahmen des
TelefonBanking oder InternetBanking ausschlieRlich dafiir gedacht sind, die vom Kunden erteilten Auftrage
entgegenzunehmen und einer raschen und fir den Kunden kostengulnstigen Erledigung zuzufthren.

Dispositionen Gber Wertpapiere kdnnen vom Kunden, sowie alle sonstigen Dispositionen, unter Einhaltung aller
Identifikationsvoraussetzungen, vorgenommen werden. Sofern im Einzelfall nicht anderes vereinbart, kbnnen
schriftliche Auftrage zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren nur bei Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds
vorgenommen werden.

Im Zuge der Umsetzung der Aktionérsrechte-Richtlinie (EU) 2017/828 in Osterreich kann es bei einzelnen
Serviceleistungen im Rahmen dieser Richtlinie (wie z.B. Zurverfuigungstellung von Informationen zu
Hauptversammlungen, Teilnahme bei Proxy Votings) zu zusétzlichen fremden Kosten durch Drittunternehmen
(Intermediare) kommen. Fiir die Ubermittlung von solchen Informationen kénnen Intermediére Kosten geltend machen,
die dem Kunden durch die Bank weiterverrechnet werden.

Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen der Aktionarsrechte Richtlinie finden Sie auf unserer Homepage im
Download-Center/ Wertpapier.

1.2.
Z7.

Z8.

Z9.

Z10.

Z11.

1.3.
1.31.
Z12.

Z13.

Z14.

Besondere Bestimmungen fiir Wertpapierplane

Bei den Wertpapierplanen handelt es sich nicht um eine Spareinlage bzw. nicht um ein mit einem Sparbuch
vergleichbares Produkt. Insbesondere sind die eingezahlten Betrage nicht von der Einlagensicherung erfasst.
~Wertpapierplan“ bedeutet lediglich, dass der Kunde regelméRig einen bestimmten Betrag in Wertpapiere investiert.

Bei Wertpapierplanen ist der Kunde berechtigt, jederzeit einzelne Wertpapiere oder alle vom Kunden im Rahmen des
Wertpapierplans erworbenen Wertpapierbestande zu verauflern. Werden einzelne Wertpapiere verauliert, erfolgt dies
durch Verkauf der erforderlichen Anzahl an Wertpapieren zur Erzielung des vom Kunden gew(inschten
Auszahlungsbetrags (,,Gegenwertorder”). Dies kann beim Generali Bank InvestmentPlan auch im Rahmen eines
Auszahlungsplanes, wo in vom Kunden festgelegten Intervallen die erforderliche Anzahl an Wertpapieren zur Erzielung
eines regelmafligen Auszahlungsbetrages verkauft werden, erfolgen. Weiters ist die Bank berechtigt, sofern eine
Uberschreitung auf dem Verrechnungskonto einen Betrag von 40 Euro ibersteigt, diese durch den Verkauf von
Wertpapieren abzudecken.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass das Errechnen des tatsachlichen Verkaufserldses (Gegenwert) lber die jeweilige
Fondsgesellschaft - entsprechend brancheniblicher Usancen — ab Einlangen des Verkaufauftrags des Kunden bei der
Bank bis zu drei Tage dauern kann.

Aufgrund der zeitlichen Bearbeitungsdauer kommt es zwischenzeitlich zu Kursschwankungen, die sich zum Vorteil,
aber auch zum Nachteil des Kunden auswirken kdnnen (das heifl3t es miissen mehr Stiick verkauft werden als zum
Verkaufszeitpunkt). Bei Wertpapieren, die nicht téglich gehandelt werden bzw. bei Investmentfonds, bei welchen keine
tégliche Rickgabemdglichkeit besteht, verzégert sich der Zeitraum zusétzlich bis zum nachsten Handelstag des
Wertpapiers.

Die Bank weist darauf hin, dass sie weder auf die Kurschwankungen noch auf die mit der Durchfiihrung des Auftrages
verbundene Ausflihrungsdauer Einfluss hat und gleichsam positive als auch negative Kursschwankungen an den
Kunden weitergibt.

Besondere Bestimmungen aufgrund Vermégenszuwachssteuer
Kennzeichnung von Wertpapierbestanden

Die Bank ist verpflichtet, bei Verkaufen von Wertpapieren (Investmentfonds, Aktien, Anleihen, Zertifikaten, Derivaten)
die Kapitalertragsteuer in der jeweils aktuellen gesetzlichen Héhe auf den Veraufierungsgewinn einzubehalten.

Seit 01. Janner 2011 werden Wertpapierbestédnde unterschieden, und zwar grundsétzlich in Bestdnde die dem alten
Steuerregime (,,Altes Steuerregime*) oder dem neuen Steuerregime (,,Neues Steuerregime*) unterliegen.

Es kénnen Umsténde eintreten, bei denen die Bank die korrekten Anschaffungskosten zur Ermittlung des
Verauflerungsgewinnes nicht ermitteln kann. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Kunde ab dem 01. April 2012
Wertpapiere von einer anderen Bank auf ein bei der Bank geflihrtes Depot Gibertragen hat und die tatséachlichen
Anschaffungskosten nicht nachgewiesen wurden. In diesen Féllen wird auf Basis des Marktpreises zum Zeitpunkt des
Depoteinganges ein pauschal ermittelter Wert als Anschaffungskosten angesetzt.
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Z15.

1.3.2.

Ein und dasselbe Wertpapier kann bis zu vier steuerlich unterschiedliche Positionen haben:

»Altes Steuerregime*

»,Neues Steuerregime mit pauschal ermittelten Anschaffungskosten®
»,Neues Steuerregime ohne Anschaffungskosten*

»,Neues Steuerregime mit korrekten Anschaffungskosten*

Generali Bank Depot

Auftragserteilung bei Verkauf von Wertpapieren

Z16.

Z17.

1.3.3.
Z18.

1.4.
Z19.

Im Rahmen der laut Z 3 Absatz 1 der Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Generali Bank AG (im Folgenden ,,AGB*)
vereinbarten Art der Auftragserteilung kann der Kunde der Bank Weisung erteilen, aus welchem Bestand (,,Altes
Steuerregime” oder ,,Neues Steuerregime*) verauflert werden soll.

Liegt keine Weisung des Kunden vor, wird die Bank vorrangig und sofern vorhanden den Bestand ,,Altes
Steuerregime* verkaufen. Befinden sich fur die entsprechende Auftragsdurchfiihrung nicht geniigend
Stiick/Nominale an Wertpapieren aus dem Bestand ,,Altes Steuerregime* im Depot, werden entsprechend
Stiick/Nominale Wertpapiere aus dem verbleibenden Bestand ,,Neues Steuerregime® verduf3ert, wobei der Bestand
»Neues Steuerregime®, sofern vorhanden, nach folgender Reihenfolge verauRRert wird:

1. ,Neues Steuerregime mit pauschal ermittelten Anschaffungskosten”
2. ,Neues Steuerregime ohne Anschaffungskosten”
3. ,Neues Steuerregime mit korrekten Anschaffungskosten”

Generali Bank Wertpapierpliane

Die Bank wird hinsichtlich der in Z 8 genannten Verkaufe zur Erzielung des entsprechenden Gegenwertes vorrangig
und sofern vorhanden den Bestand ,,Altes Steuerregime* verkaufen. Befinden sich fiir die Erzielung des
entsprechenden Gegenwertes nicht geniigend Wertpapiere auf dem vorrangig zu verkaufenden Bestand (,,Altes
Steuerregime*), werden, um den entsprechenden Gegenwert erzielen zu kdnnen, nach Vorliegen des tatsachlichen
Verkauferldses entsprechend Wertpapiere aus dem verbleibenden Bestand ,,Neues Steuerregime” veraufiert, wobei
der Bestand ,,Neues Steuerregime®, sofern vorhanden, nach folgender Reihenfolge verduRRert wird:

1. ,Neues Steuerregime mit pauschal ermittelten Anschaffungskosten*
2. ,Neues Steuerregime ohne Anschaffungskosten®
3. ,Neues Steuerregime mit korrekten Anschaffungskosten

Anderungen der Bedingungen

Die Anderungen dieser zwischen Kunden und Bank vereinbarten Allgemeinen Bedingungen fiir Wertpapierprodukte
erfolgen entsprechend den Regelungen gemaf AGB.

2. Bedingungen fiir die Anlageberatung durch die Bank

21,
Z 20.

Z21.

Z22.

Z23.

Geltungsbereich

Gegenstand dieser Bedingungen ist die einmalige Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten durch die
Bank an den Kunden. Bei jeder Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten (z.B. Investmentfondsanteile)
gemall Wertpapieraufsichtsgesetz (im Folgenden WAG) durch die Bank handelt es sich jeweils um einen einmaligen
Auftrag.

Diese Bedingungen gelten fir alle kiinftigen Beratungen und Vermittlungen von Finanzinstrumenten, solange zwischen
dem Kunden und der Bank keine neue Vereinbarung getroffen wird.

Die Vermittlung von bzw. Beratung (iber Finanzinstrumente erfolgt im Namen und auf Rechnung der Bank. Der Berater
er-stellt mit dem Kunden eine Finanz- und Risikoanalyse bzw. ein Beratungsprotokoll. Die Bank bietet nur eine
beschrankte Auswahl an Produkten an. Die Liste der Produkte findet sich auf der Homepage der Bank unter
generalibank.at. Eine Marktuntersuchung, die sdmtliche auf dem Markt befindlichen Produkte einbezieht, wird nicht
vorgenommen und nicht geschuldet.

Bei der Vermittlung kann sich die Bank — neben angestellten Beratern — vertraglich gebundener Vermittler (in der Folge
Berater), die im Namen und auf Rechnung der Bank tétig sind, bedienen. Der Berater wird sich bei der
Kontaktaufnahme als solcher legitimieren und sich entsprechend ausweisen.
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Z24.

2.2,

Z25.

Z 26.

Z27.

Z28.

Z29.

Z 30.

Z31.

Z32.

Z33.

Z 34.
Z 35.

Z 36.
Z37.

Die jeweils aktuelle Finanz- und Risikoanalyse, das Beratungsprotokoll sowie die Informationen gemafR § 48 WAG 2018
(»Allgemeines Informationspaket der Generali Bank AG*) sind integrierende Bestandteile der Vertragsbeziehung
zwischen der Bank und dem Kunden.

Beratung, Vermittlung

Bei jedem vom Kunden erteilten Kaufauftrag handelt es sich um einen einmaligen Auftrag. Die Bank bzw. der Berater
sind nicht verpflichtet, das Investment des Kunden (laufend) zu beobachten und den Kunden bei
Veranderungen zu verstéandigen.

Um die Dienstleistungen fiir den Kunden gesetzeskonform erbringen zu kénnen, ist die Mitwirkung des Kunden
erforderlich. Die Bank bzw. der Berater muss daher den Kunden bei jedem neuen Geschéftsabschluss nach seinen
personlichen Daten, seinen finanziellen Verhaltnissen, seinen Anlagezielen, seinen Kenntnissen und Erfahrungen,
seiner Verlusttragfahigkeit sowie seiner Risikobereitschaft befragen. Die erhobenen Daten (Finanz- und Risikoanalyse)
bendtigt die Bank bzw. der Berater, um fiir den Kunden geeignete Empfehlungen auszusprechen. Ebenso soll der
Kunde die Konsequenzen und Tragweite der empfohlenen Finanzinstrumente einschatzen kénnen.

Eine Empfehlung liegt dann vor, wenn die Bank bzw. der Berater eine Empfehlung fir ein Finanzinstrument abgeben,
das fiir den Kunden geeignet ist, das heil3t auf die finanziellen Verhéltnisse und Verlusttragfahigkeit, die
Risikobereitschaft, die Anlageziele und die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden mit Finanzinstrumenten,
abgestimmt ist. Eine Empfehlung liegt nicht vor, wenn der Berater den Kunden — soweit zuléssig — allgemein ber eine
Wertpapierart sowie lber Veranlagungsprodukte in éffentlichen Medien informiert. Ebenso handelt es sich nicht um
eine Empfehlung, wenn der Berater nur Aussagen zum Marktgeschehen tétigt oder dem Kunden blof3
Informationsmaterial zur Verfligung stellt.

Die Bank bzw. der Berater geht davon aus, dass die in der Finanz- und Risikoanalyse festgehaltenen Angaben des
Kunden vollstandig und richtig sind und prift dies nicht nach.

Die Angaben des Kunden in der Finanz- und Risikoanalyse sind die Grundlage fiir die Anlagestrategie, welche die Bank
bzw. der Berater vorschlagen bzw. fiir die Empfehlung an den Kunden. Nachteile, die dem Kunden aufgrund
unvollsténdiger bzw. unrichtiger Angaben entstehen, sind ausschlieRlich vom Kunden zu tragen. Dies gilt auch fur
Unterlagen, die der Kunde der Bank bzw. dem Berater zur Verfiigung stellt.

Andern sich die persénlichen Verhaltnisse des Kunden, kénnten die vermittelten Produkte nicht mehr fiir den Kunden
geeignet bzw. angemessen sein. Will der Kunde in diesem Fall wieder beraten werden bzw. wiinscht er die Vermittlung
von Finanzinstrumenten, so hat er der Bank bzw. dem Berater Anderungen ohne Aufforderung mitzuteilen. Die Bank
bzw. der Berater sind nicht verpflichtet, sich nach Durchfiihrung des Auftrages zu erkundigen, ob sich die persénlichen
Verhaltnisse geandert haben und damit das vermittelte/empfohlene Produkt fiir den Kunden eventuell nicht mehr
geeignet bzw. angemessen ist.

Auf Basis der jeweils aktuellen Finanz- und Risikoanalyse des Kunden empfiehlt ihm der Berater Finanzinstrumente,
sofern der Kunde dem Berater (ber alle im Anlegerprofil vorgesehenen Angaben vollstandig Auskunft erteilt.

Aufgrund der einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen ist es der Bank bzw. dem Berater nicht erlaubt, dem Kunden
Finanzinstrumente zu empfehlen, wenn dieser die Auskunft zu seinen finanziellen Verhaltnissen und
Verlusttragfahigkeit, seiner Risikobereitschaft, seinen Kenntnissen und Erfahrungen sowie seinen Anlagezielen ganz
oder teilweise verweigert.

Verweigert der Kunde — aus welchen Griinden auch immer — die Auskunft tber die in der Finanz- und Risikoanalyse zu
erfassenden Angaben ganz oder teilweise, darf die Bank bzw. der Berater dem Kunden kein Finanzinstrument
empfehlen. In diesem Fall ist lediglich ein sogenanntes ,beratungsfreies Geschaft” zulassig. Beim ,beratungsfreien
Geschaft” pruft die Bank bzw. der Berater, ob die vom Kunden selbstandig getroffene Anlageentscheidung (ohne
vorangegangene Empfehlung) angemessen ist.

Eine Anlageberatung (Eignungsprifung) kann persdnlich oder telefonisch mit einem Berater der Bank erfolgen.

Die Bank ist verpflichtet, eingehende Kundenunterlagen unverziglich in der Reihenfolge ihres Einlangens zu
bearbeiten. Kundenunterlagen werden jedoch nur an Bankarbeitstagen bearbeitet.

Bei hoherer Gewalt bzw. Systemausfallen ist die Bank nicht zur unverziglichen Auftragsbearbeitung verpflichtet.

Sollte der Auftrag nicht unverziiglich bearbeitet werden kénnen, wird die Bank den Kunden davon schnellstmdéglich
verstandigen. Der Kunde ist damit einverstanden, dass die Bank dann, wenn sich aus den vom Kunden Ubermittelten
Unterlagen Unklarheiten ergeben, den Auftrag so lange nicht weiterleitet, bis die Unklarheiten nach Riicksprache mit
dem Kunden geklart wurden.
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2.3.
Z 38.

24,
Z 39.

2.5,
Z40.

Z41.

Z42.

Z43.

Z 44,

2.6.
Z45.

Urheberrechte

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass samtliche Dokumente, die er von der Bank bzw. dem Berater erhalt,
urheberrechtlich geschitzt sind. Dies gilt insbesondere flr die vom Berater vorgeschlagene Anlagestrategie.
Vervielfaltigungen, Anderungen und Erganzungen sowie die Weitergabe der Unterlagen an Dritte bediirfen der
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Bank.

Keine weitere Betreuung

Bei der Vermittlung bzw. Beratung (wie in Z 1 beschrieben) von Finanzinstrumenten handelt es sich um einen
einmaligen Auftrag an die Bank. Aus diesem Grund mussen weder die Bank noch der Berater nach erfolgter
Vermittlung/Beratung weitere Nachbetreuungspflichten einhalten. Insbesondere ist die Bank bzw. der Berater nicht
verpflichtet, die Entwicklung des Kundenportfolios laufend zu beobachten und den Kunden auf Verédnderungen
hinzuweisen.

Offenlegung von Unterlagen, Haftung

Der Kunde ist verpflichtet, der Bank bzw. dem Berater alle Informationen und Unterlagen, die fir eine ordnungsgemafie
Erfillung der Pflichten der Bank bzw. des Beraters notwendig sind, vollstandig, wahrheitsgemafd und rechtzeitig zur
Verfligung zu stellen (z.B. Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises, Nachweis tber Mittelherkunft). Die Bank ist
verpflichtet, im Falle von Unplausibilitdéten im Zusammenhang mit den bereitgestellten Dokumenten weitere
Nachforschungen anzustellen.

Die Bank haftet fur vertraglich gebundene Vermittler im Sinne des § 1 Z 45 WAG 2018 bzw. Wertpapiervermittler
gemal §1313a ABGB, sofern sie sich dieser bedient.

Die Bank haftet fiir Schaden des Kunden, die sich aus den fiir ihn von der Bank, deren vertraglich gebundenen
Vermittlern erbrachten Leistungen ergeben, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.

Die Bank bzw. der Berater ist kein Steuerberater und ist daher nicht verpflichtet zu prifen, ob die empfohlene
Anlageform die fir den Kunden die steuerlich ginstigste ist. Dem Kunden wird empfohlen, dass er sich, fiir die
Beurteilung der steuerlichen Auswirkungen seiner Veranlagung, mit seinem Steuerberater in Verbindung setzen sollte.

Die Bank haftet nicht fiir allfallige Vermégensnachteile, die dem Kunden daraus entstehen, dass er entgegen der
Empfehlung bzw. dem Rat des Beraters eine bestimmte Veranlagung wiinscht.
Anderungen der Bedingungen

Die Anderung dieser zwischen Kunde und Bank vereinbarten Bedingungen fiir die Anlageberatung durch die Bank
erfolgen entsprechend den Regelungen gemaf AGB.

3. Produktspezifische Bedingungen

3.1.
3.1.1.
Z 46.

3.1.2.
Z47.

Z48.

Bedingungen fiir den Generali Bank InvestmentPlan
Produktbeschreibung

Der Generali Bank InvestmentPlan (im Folgenden InvestmentPlan) dient der wiederholten Veranlagung von
Geldbetréagen in festgelegten Wertpapieren (etwa Anteilscheine an Kapitalanlagefonds oder Aktien). Einem
InvestmentPlan liegen der InvestmentPlan Vertrag (Punkt 3.1.2) sowie ein diesem zugeordnetes Wertpapierdepot
(Punkt 3.1.3) und Verrechnungskonto (Punkt 3.1.4) zugrunde.

InvestmentPlan Vertrag

Im InvestmentPlan Vertrag beauftragt der Kunde die Bank, mit den auf dem Verrechnungskonto (Punkt 3.1.4)
eingehenden Geldern die vom Kunden ausgewahlten Wertpapiere zu erwerben und dem Wertpapierdepot (Punkt
3.1.3) anzureihen. Falls verschiedene Wertpapiere erworben werden sollen, werden im InvestmentPlan Vertrag die Art
und das Verhaltnis der zu erwerbenden Wertpapiere festgelegt; diese kdnnen wahrend der Dauer des InvestmentPlan
Vertrages nicht gedndert werden, jedoch kann der Kunde jederzeit einen gednderten InvestmentPlan Vertrag
abschlielRen.

Der InvestmentPlan Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann vom Kunden jederzeit, ohne Einhaltung
von Fristen und Terminen, gekiindigt werden. Die Bank ist berechtigt, den InvestmentPlan Vertrag nach den
Regelungen gemaR den Bestimmungen der AGB zu beenden.
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Z49.

3.1.3.
Z 50.

3.1.4.
Z51.

Z52.

3.1.5.
Z53.

Z 54,

Z 55.

3.1.6.
Z 56.

Z57.

Ein InvestmentPlan Vertrag kann auch von mehreren Kunden (Inhabern) gemeinsam abgeschlossen werden. Diesfalls
sind das dazugehérige Wertpapierdepot und Verrechnungskonto ein Gemeinschaftsdepot bzw. -konto gemaf Z 38
AGB. Anderungen des InvestmentPlan Vertrages sowie dessen Beendigung kénnen von allen Inhabern nur gemeinsam
vorgenommen werden. Verfligungen Uber die Forderung am Verrechnungskonto sowie iber die Wertpapiere am Depot
kann jeder Mitinhaber, bis zum ausdricklichen Widerspruch eines anderen Mitinhabers, allein vornehmen. Fir
Verpflichtungen aus dem InvestmentPlan Vertrag, dem Wertpapierdepot und dem Verrechnungskonto haften alle
Mitinhaber zur ungeteilten Hand. Der Kunde kann (Die Inhaber kdnnen) anderen Personen ausdricklich und schriftlich
eine Zeichnungsberechtigung fiir das Wertpapierdepot und das Verrechnungskonto erteilen; mit dieser ist die
Berechtigung zum Verkauf aller oder einzelner Wertpapiere verbunden).

Wertpapierdepot

Die im Rahmen des InvestmentPlans vom Kunden erworbenen Wertpapiere werden ausschlie3lich dem Depot des
Kunden, welches zum InvestmentPlan eréffnet wird, angereiht. Andere als die im Rahmen des InvestmentPlans
angeschafften Wertpapiere kénnen dem Depot nicht angereiht werden.

Verrechnungskonto

Fur die Abwicklung von Zahlungen zum Erwerb sowie aus der VerduRerung von Wertpapieren wird ein zum
InvestmentPlan Vertrag gehdriges Verrechnungskonto eréffnet. Diesem werden auch Ausschittungen an den Kunden,
aus den von ihm erworbenen Wertpapieren, gutgeschrieben sowie die Forderungen der Bank im Zusammenhang mit
dem InvestmentPlan und den Auftrdgen und Weisungen des Kunden angelastet. Das Verrechnungskonto wird zum
Ende eines jeden Kalenderquartals abgeschlossen.

Far Uberschreif(_ungen am Verrechnungskonto hat der Kunde Uberschreitungszinsen laut Preisblatt zu bezahlen.
Ubersteigt die Uberschreitung 40 Euro, ist die Bank berechtigt, diese durch den Verkauf von Wertpapieren
abzudecken.

Erwerb von Wertpapieren

Die Bank wird fir den Kunden, mit jeder auf dem Verrechnungskonto eingehenden Zahlung, Wertpapiere entsprechend
den vom Kunden im InvestmentPlan Vertrag erteilten Auftrdgen erwerben, nachdem eine bestehende Uberschreitung
abgedeckt wurde. Hierzu kann der Kunde entweder regelmaRig Uberweisungen auf das Verrechnungskonto
vornehmen (insbesondere im Rahmen eines der Bank erteilten Einziehungsauftrages von einem anderen Konto des
Kunden) oder unregelmaRig Uberweisungen auf das Verrechnungskonto tatigen; der Kunde kann neben regelmiRigen
auch zusatzliche Einzahlungen auf das Verrechnungskonto tatigen. Als Grundlage fiir einen Auszahlungsplan (Punkt
3.1.6) kann der Kunde auch eine einmalige Zahlung von mindestens 1.000 Euro tatigen. Mit jedem Eingang auf dem
Verrechnungskonto ist der Auftrag des Kunden zum Erwerb von Wertpapieren entsprechend dem InvestmentPlan
Vertrag verbunden, sofern bestimmte Arten von Eingédngen — wie Ausschittungen an den Kunden — nicht ausdriicklich
ausgenommen sind.

Die Ausflihrung der Auftrage zum Erwerb von Wertpapieren setzt ein Guthaben von mindestens 40 Euro am
Verrechnungskonto voraus; besteht ein solches, wird die Bank mit dem gesamten Guthaben Wertpapiere flir den
Kunden entsprechend dem InvestmentPlan Vertrag erwerben. Kann nicht das gesamte Guthaben zum Erwerb
verwendet werden, wird die Bank Wertpapiere im gré3tméglichen Umfang (gegebenenfalls bis zum kleinstméglichen
Bruchteil des Nennwertes bzw. Stlickwertes) erwerben und verbleibt der Differenzbetrag als Guthaben auf dem
Verrechnungskonto.

Ausschuittungen an den Kunden, aus den im Rahmen des InvestmentPlans erworbenen Wertpapieren, werden
ebenfalls zum Erwerb von Wertpapieren verwendet. Gegebenenfalls anfallende (etwa Aktien-) Bezugsrechte werden
am ersten Tag des Bezugsrechtshandels netto bestens verkauft und der Erlds in jenen Wertpapieren, auf die sich das
Bezugsrecht bezog (etwa jungen Aktien), veranlagt.

VerauBerung von Wertpapieren und Auszahlungsplan

Der Kunde kann jederzeit einzelne oder alle der von ihm im Rahmen des InvestmentPlans erworbenen Wertpapiere
veraufern.

Hat der Kunde eine Einmalzahlung von mindestens 1.000 Euro geleistet oder Wertpapiere mit einem Kurswert von
mindestens 1.000 Euro erworben, kann er die Bank mit der Durchfiihrung eines Auszahlungsplans beauftragen. Im
Rahmen eines Auszahlungsplans beauftragt der Kunde die Bank, in festgelegten Intervallen die erforderliche Anzahl an
Wertpapieren zur Erzielung eines bestimmten Verkaufserldses zu verkaufen und den erzielten Erlés vom
Verrechnungskonto auf ein anderes Konto zu Uberweisen. Der regelméRige Verkaufserlds muss mindestens 50 Euro
betragen. Befinden sich auf dem Wertpapierdepot am Ende des Auszahlungsplans nicht mehr genligend Wertpapiere
um den Verkaufserlds zu erzielen, werden die verbliebenen Wertpapiere verauRert. Der Auszahlungsplan wird von der
Bank solange durchgefihrt, bis entweder alle Wertpapiere verkauft sind oder der Kunde den Auftrag widerruft.
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3.1.7.
Z58.

Z 59.

Z60.

Z61.

3.1.8.
Z62.

Z63.

3.1.9.
Z 64.
Der Ku

Regelungen fiir Erwerb und VerauBerung von Wertpapieren

Fir den Erwerb und die VerduRerung von Wertpapieren gelten die in Punkt 1 enthaltenen Allgemeinen Bedingungen
fur Wertpapierprodukte und die Z 54 bis Z 59 der AGB, sofern in diesen Bedingungen keine abweichenden Regelungen
getroffen werden.

Die Bank wird den Auftrag zum Erwerb der Wertpapiere am 1., am 10. und am 20. eines jeden Monats, das Bestehen
des erforderlichen Mindestguthabens von 40 Euro am Verrechnungskonto vorausgesetzt, ausfiihren. Ist dieser Tag kein
Bankwerktag oder kein Bérsehandelstag, so erfolgt die Ausfihrung am nachstmdglichen Bankwerktag bzw.
Bdrsehandelstag.

Aufgrund der Zeitspanne, die zwischen der Gutschrift von Einzahlungen am Verrechnungskonto bzw. dem Entstehen
des erforderlichen Mindestguthabens von 40 Euro am Verrechnungskonto und der Ausfiihrung des Auftrags zum
Erwerb von Wertpapieren liegt, kann es zwischenzeitlich zu Kursschwankungen kommen, die sich zum Vorteil, aber
auch zum Nachteil des Kunden auswirken kénnen (das heif3t. es kdnnen mehr bzw. weniger Stiicke gekauft werden als
zum Zeitpunkt der Gutschrift von Einzahlungen bzw. dem Entstehen des erforderlichen Mindestguthabens am
Verrechnungskonto). Bei Wertpapieren, die nicht taglich gehandelt werden bzw. bei Investmentfonds, die nur an
bestimmten Handelstagen gemaf dem jeweiligen Verkaufsprospekt erworben werden kdnnen, kann es zu weiteren
Verzbgerungen bis zum nachsten Handelstag des Wertpapiers kommen.

Die Bank fiihrt Auftrage zum Verkauf von Wertpapieren am vereinbarten Tag oder nach Zugang eines Auftrages geman
den Bestimmungen der AGB durch.

Sonderbestimmungen fiir FlexPension Fonds im Rahmen eines InvestmentPlans

Der Erwerb und die VeraduRerung von Anteilen an DWS FlexPension Fonds kann nur an bestimmten Handelstagen
gemal dem jeweiligen Verkaufsprospekt erfolgen; eingehende Zahlungen bleiben bis dahin am Verrechnungskonto.
Die Bank wird den Auftrag zum Erwerb am 1. eines jeden Monates, das Bestehen des erforderlichen Mindestguthabens
am Verrechnungskonto, ausfiihren. Ist dieser Tag kein Bankwerktag oder kein Bérsehandelstag, so erfolgt die
Ausfiihrung am nachstmdglichen Bankwerk-tag bzw. Bérsehandelstag.

Die Anteile an DWS FlexPension Fonds haben eine befristete Laufzeit. Endet diese wéhrend des InvestmentPlan
Vertrages, wird der Erlés dem Verrechnungskonto gutgeschrieben und verzinst. Mit Laufzeitende des DWS
FlexPension Fonds werden keine weiteren Anteile angeschafft. Der Kunde hat dann die Mdglichkeit, den
InvestmentPlan Vertrag zu kiindigen oder einen anderen Fonds im Rahmen des InvestmenPlans zu erwerben.
Anderung der Auftrige des Kunden im Rahmen des InvestmentPlans

Der Kunde kann jederzeit, die der Bank von ihm erteilten Auftrdge im Rahmen des InvestmentPlans, wie folgt abandern:

nde kann die H6he der von ihm regelméaRig geleisteten Zahlungen auf das Verrechnungskonto dndern oder anstatt

laufender Zahlungen nur gelegentliche Zahlungen leisten.

Der Ku

nde kann den weiteren Erwerb von Wertpapieren unterlassen und nur mehr Ausschittungen aus den erworbenen

Wertpapieren, allenfalls unter Wiederveranlagung der Ausschittungen, beziehen oder die Durchfiihrung eines
Auszahlungsplans (3.1.6.) beauftragen.

3.1.10.
Z 65.

3.1.11.
Z 66.

Entgelte und Aufwandersatz

Die Bank hat fiir die Durchfiihrung des InvestmentPlans, der Auftrége zum Kauf und Verkauf der Wertpapiere sowie die
Flhrung des Verrechnungskontos und des Wertpapierdepots Anspruch auf Entgelt und Aufwandersatz, deren Héhe im
Preisblatt festgelegt ist.

Beendigung des InvestmentPlan Vertrages

Wird der InvestmentPlan Vertrag beendet, hat der Kunde die Mdglichkeit, die von ihm erworbenen Wertpapiere auf ein
anderes Wertpapierdepot zu Gbertragen oder diese zu verduflern. Kiindigt die Bank, ist die Bank berechtigt, die
erworbenen Wertpapiere ganz zu verkaufen. Kuindigt der Kunde, ist die Bank — sofern mit Zugang der Kundigung kein
Auftrag vorliegt, die Wertpapiere auf ein anderes Depot zu Ubertragen — berechtigt, die erworbenen Wertpapiere ganz
zu verkaufen. Der Kunde hat alle Anspriiche der Bank im Zusammenhang mit dem InvestmentPlan zu befriedigen,
insbesondere Uberschreitungen des Verrechnungskontos abzudecken. Nach ganzlichem Ubertrag der Wertpapiere auf
ein anderes Wertpapierdepot bzw. nach ganzlichem Verkauf der Wertpapiere werden das Wertpapierdepot und das
Verrechnungskonto geschlossen.
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3.1.12.Anderungen der Bedingungen

Z67.

3.2,
3.2.1.
Z68.

Z69.

Z70.

Z71.

3.2.2
272

3.2.3.
Z73.

3.2.4.
Z74.

Z75.

Die Anderungen dieser zwischen Kunden und Bank vereinbarten produktspezifischen Bedingungen fiir den
InvestmentPlan erfolgen entsprechend den Regelungen gemaR AGB.

Bedingungen fiir den VermogensPlan
Allgemeines

Einem VermdgensPlan liegen der VermdgensPlan-Vertrag sowie ein diesem zugeordnetes Depot (Punkt 3.2.2) und
Verrechnungskonto (Punkt 3.2.3) zugrunde.

Der Kunde beauftragt die Bank, mit jeder auf dem Verrechnungskonto eingehenden Zahlung die vom Kunden
ausgewahlten Fondsanteile (im Folgenden Anteile) zu erwerben und dem Depot anzureihen. Gegenstand eines
VermoégensPlans kénnen nur Anteile eines Fonds sein.

Ein VermogensPlan-Vertrag kann auch von mehreren Kunden (Inhabern) gemeinsam abgeschlossen werden; diesfalls
sind das Depot und das Verrechnungskonto ein Gemeinschaftsdepot bzw. -konto gemaR Z 38 AGB. Anderungen des
VermogensPlan-Vertrags sowie dessen Beendigung kénnen von allen Inhabern nur gemeinsam vorgenommen werden.
Verfligungen Uber die Forderung am Verrechnungskonto sowie tiber die Wertpapiere am Depot kann jeder Mitinhaber,
bis zum ausdrucklichen Widerspruch eines anderen Mitinhabers, allein vornehmen. Fur Verpflichtungen aus dem
VermdgensPlan-Vertrag, dem Wertpapierdepot und dem Verrechnungskonto haften alle Mitinhaber zur ungeteilten
Hand. Der Kunde kann (die Inhaber kdnnen) anderen Personen ausdriicklich und schriftlich eine
Zeichnungsberechtigung fiir das Wertpapierdepot und das Verrechnungskonto erteilen; mit dieser ist die Berechtigung
zum Verkauf aller oder einzelner Wertpapiere verbunden

Der VermdégensPlan-Vertrag wird befristet auf die vom Kunden bestimmte Laufzeit von mindestens sieben und maximal
15 Jahren abgeschlossen. Die Laufzeit beginnt mit dem erstmaligen Erwerb von Anteilen. Auch wahrend der befristeten
Laufzeit konnen der Kunde und die Bank den VermdgensPlan-Vertrag jederzeit kiindigen; erfolgt die Kiindigung spater
als eine Woche vor der nachstfélligen Einzahlungsrate (Z 74), endet der VermdgensPlan-Vertrag am Tag nach Eingang
dieser Einzahlungsrate, anderenfalls mit Zugang der Kiindigung. Die Bank ist dariiber hinaus berechtigt, den
VermdgensPlan-Vertrag zu kiindigen, wenn zwei hintereinander féllige Einzahlungsraten auf dem Verrechnungskonto
nicht eingegangen sind oder wenn die Lastschrift fiir insgesamt drei Einzahlungsraten wahrend der ersten 24 Monate
der Laufzeit nicht eingeldst werden kann.

Wertpapierdepot

Die im Rahmen des VermoégensPlans vom Kunden erworbenen Anteile werden ausschlief3lich dem Depot des Kunden,
welches zum VermdgensPlan erdffnet wird, angereiht. Andere als die im Rahmen des VermdgensPlans angeschafften
Wertpapiere kénnen dem Depot nicht angereiht werden.

Verrechnungskonto

Fir die Abwicklung aller Zahlungen zum Erwerb und aus der VerdufRerung von Anteilen wird ein zum VermdgensPlan
gehdoriges Verrechnungskonto erdffnet; diesem werden auch Ausschiittungen an den Kunden aus den von ihm
erworbenen Anteilen gutgeschrieben sowie die Forderungen der Bank im Zusammenhang mit dem VermégensPlan
angelastet. Allfallige Kosten und Kursdifferenzen aus der Nichteinlésung von Lastschriften sind vom Kunden zu tragen
und werden dem Verrechnungskonto angelastet.

Zahlungen des Kunden

Der Kunde zahlt wahlweise jeden 5. oder 25. eines jeden Monats mittels Lastschrift den festgelegten Betrag von
mindestens 50 Euro und maximal 2.500 Euro auf das Verrechnungskonto ein (,,Einzahlungsrate®). Ist dieser Tag kein
Bankwerktag, erfolgt die Durchfiihrung der Lastschrift am folgenden Bankwerktag. Zuzahlungen (ber die festgelegten
Betrage hinaus sind nicht mdglich.

Der Kunde kann die vereinbarte Einzahlungsrate wéahrend der ersten 24 Monate des VermdgensPlans um bis zu 50 %,
héchstens jedoch bis zur Mindesteinzahlungsrate von 50 Euro reduzieren; danach ist eine weitergehende
vorubergehende oder dauernde Reduktion bis zur Mindesteinzahlungsrate mdéglich. Eine Erhdhung der Einzahlungsrate
Uber den im Antrag enthaltenen Betrag ist nicht mdglich. Nach Eingang der ersten 24 Einzahlungsraten kann der Kunde
die Bezahlung der Einzahlungsraten befristet oder unbefristet aussetzen. Anderungen und Aussetzungen der
Einzahlungsrate bedirfen einer schriftlichen Erklarung des Kunden; diese muss der Bank mindestens eine Woche vor
der nachstfalligen Einzahlungsrate zugehen, anderenfalls wird sie erst fiir den Zeitraum danach wirksam.
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3.2.5.
Z76.

Z77.

Z78.

3.2.6.
Z79.

Z 80.

Z81.

3.2.7.
Z82.

Z83.

3.2.8.
Z 84.

Erwerb von Anteilen

Die Bank wird fur den Kunden mit jeder auf dem Verrechnungskonto eingehenden Zahlung (einschlief3lich
Ausschittungen auf die Anteile) die vom Kunden festgelegten Anteile erwerben, nachdem eine bestehende
Uberschreitung abgedeckt wurde.

Kann nicht das gesamte Guthaben zum Erwerb verwendet werden, wird die Bank Anteile im grof3tmoglichen Umfang
erwerben und verbleibt der Differenzbetrag als Guthaben auf dem Verrechnungskonto.

Der Wechsel in einen anderen Fonds aus dem Fondsangebot fir den VermdgensPlan ist grundsétzlich jederzeit (auch
mehrmals) mdglich, falls der Ausgabeaufschlag des neuen Fonds nicht hdher ist als jener des im Antrag des Kunden
gewahlten Fonds. Der Wechsel wird bei der nédchsten regelmaRigen Anlage beriicksichtigt, wenn die Benachrichtigung
bei der Bank spatestens eine Woche vor dem nachsten Stichtag fiir den Erwerb der Fondsanteile vorliegt.

Regelungen fiir Erwerb und VerdauBerung von Anteilen

Fir den Erwerb und die VerduRRerung von Wertpapieren gelten die in Punkt 1 enthaltenen Allgemeinen Bedingungen
fur Wertpapierprodukte und die Z 54 bis Z 59 der AGB, sofern in diesen Bedingungen keine abweichenden Regelungen
getroffen werden.

Die Bank wird den Auftrag zum Erwerb der Wertpapiere am 1., am 10. und am 20. eines jeden Monats ausfiihren. Ist
dieser Tag kein Bankwerktag oder kein Bérsehandelstag, so erfolgt die Ausfiihrung am nachstmdéglichen Bankwerktag
bzw. Bérsehandelstag.

Aufgrund der Zeitspanne, die zwischen der Gutschrift von Einzahlungen am Verrechnungskonto und der Ausfiihrung
des Auftrags zum Erwerb von Wertpapieren liegt, kann es zwischenzeitlich zu Kursschwankungen kommen, die sich
zum Vorteil, aber auch zum Nachteil des Kunden auswirken kénnen (das heifdt es kdnnen mehr bzw. weniger Stlicke
gekauft werden als zum Zeit-punkt der Gutschrift von Einzahlungen bzw. dem Entstehen des erforderlichen
Mindestguthabens am Verrechnungskonto). Bei Wertpapieren, die nicht taglich gehandelt werden bzw. bei
Investmentfonds, die nur an bestimmten Handelstagen gemafl dem jeweiligen Verkaufsprospekt erworben werden
kénnen, kann es zu weiteren Verzégerungen bis zum nachsten Handelstag des Wertpapiers kommen.

Sonderbestimmungen fiir FlexPension Fonds im Rahmen eines VermdgensPlans

Der Erwerb von Anteilen am FlexPension Fonds kann nur jeweils am ersten Bankwerktag des Monats erfolgen;
eingehende Zahlungen verbleiben bis dahin am Verrechnungskonto. Die Bank wird den Auftrag zum Erwerb am 1.
eines jeden Monates, das Bestehen des erforderlichen Mindestguthabens am Verrechnungskonto, ausfiihren. Ist dieser
Tag kein Bankwerktag oder kein Borsehandelstag, so erfolgt die Ausfiihrung am nachstmoglichen Bankwerktag bzw.
Borsehandelstag.

Die Anteile haben eine befristete Laufzeit; endet diese wahrend des VermdgensPlans, wird der Erlés dem
Verrechnungskonto gutgeschrieben und verzinst. Fur die dann folgenden Einzahlungsraten werden Anteile des Fonds
DWS Euro Reserve (ISIN LU0011254512) erworben.

Entgelte, Aufwandersatz und Ausgabeaufschlag

Die Bank hat fiir die Durchfiihrung des VermdgensPlans Anspruch auf folgendes Entgelt: Von der Summe der
Einzahlungsraten (z. B. monatliche Einzahlungsrate 100 Euro x 12 x Laufzeit 10 Jahre = 12.000 Euro) wird der zu
bezahlende Ausgabeaufschlag (,AGA®) des gewéahlten Fonds errechnet; dieser Betrag wird um den in der
nachstehenden Tabelle jeweils enthaltenen Prozentsatz reduziert und ergibt das Entgelt der Bank. Das Entgelt wird in
gleichen Raten von den ersten 24 Einzahlungsraten abgezogen und nur der Restbetrag in Anteile veranlagt. Der
Aufwandersatz fir die Bank besteht auch dann, wenn innerhalb der ersten 24 Monate eine Veranlagung mangels
Kontodeckung nicht durchgefiihrt werden kann.

Kundenbonifikation und Entgelt

Die Kundenbonifikation auf den AGA (linke Spalte in Prozent) entspricht dem verrechneten Entgelt (recht Spalte in Prozent). Beispiel: Bei einem
AGA von 5% und einer Laufzeit von 7 Jahren betragt die Kundenbonifikation 13,6% und das Entgelt der Bank 4,32%

Laufzeit 7 Jahre 8 Jahre 9 Jahre 10 Jahre 11 Jahre 12 Jahre 13 Jahre 14 Jahre 15 Jahre

5% AGA* | 13,60 | 4,32 | 16,00 | 4,20 | 18,20 | 4,09 | 20,60 | 3,97 | 22,80 | 3,86 | 24,60 | 3,77 | 26,60 | 3,67 | 28,60 | 3,57 | 30,40 | 3,48
4% AGA* | 11,50 | 3,54 | 13,50 | 3,46 | 15,50 | 3,38 | 17,50 | 3,30 | 19,50 | 3,22 | 21,00 | 3,16 | 23,00 | 3,08 | 24,50 | 3,02 | 26,50 | 2,94
3% AGA* | 9,30 | 2,72 | 11,00 | 2,67 | 12,70 | 2,62 | 14,30 | 2,57 | 16,00 | 2,52 | 17,30 | 2,48 | 19,00 | 2,43 | 20,30 | 2,39 | 22,00 | 2,34

*AGA= Ausgabeaufschlag laut Fondsprospekt
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Z 85.

Z 86.

3.2.9.
Z87.

Mit dem Entgelt geméf Z 84 sind auch die Ausgabeaufschlage fur alle mit den Einzahlungsraten erworbenen Anteile
wahrend der Laufzeit des VermdgensPlans abgegolten.

Fir die Fuhrung des Verrechnungskontos und des Depots hat die Bank Anspruch auf Entgelt und Aufwandersatz,
deren Hohe im Preisblatt festgelegt ist.

Ende des VermogensPlan-Vertrages

Endet der VermdgensPlan-Vertrag, hat der Kunde alle Anspriiche der Bank im Zusammenhang mit dem
VermdgensPlan zu befriedigen, insbesondere Uberschreitungen des Verrechnungskontos abzudecken. Kiindigt die
Bank gemdaR Z 71 den VermoégensPlan-Vertrag vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit, ist die Bank berechtigt, die
erworbenen Anteile ganz zu verkaufen. Kiindigt der Kunde vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit, ist die Bank — sofern
mit Zugang der Kiindigung kein Auftrag vorliegt, die Anteile auf ein anderes Depot zu ibertragen — ebenfalls berechtigt,
die erworbenen Anteile ganz zu verkaufen. Bei Kiindigung vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit und ganzlichem Verkauf
der erworbenen Anteile bzw. ganzlichem Ubertrag der Anteile auf ein anderes Depot werden das Wertpapierdepot und
das Verrechnungskonto geschlossen.

3.2.10.Anderungen der Bedingungen

Z 88.

3.3.

3.3.1.
Z 89.

Z90.

Z91.

292

3.3.2
Z93.

3.3.3.
Z94.

Die Anderungen dieser zwischen Kunden und Bank vereinbarten produktspezifischen Bedingungen fiir den
VermogensPlan erfolgen entsprechend den Regelungen gemafR AGB.

Bedingungen fiir den GewinnPlan
Allgemeines

Einem GewinnPlan liegen der GewinnPlan-Vertrag sowie ein diesem zugeordnetes Depot (Punkt 3.3.2) und
Verrechnungskonto (Punkt 3.3.2) zugrunde.

Der Kunde beauftragt die Bank, mit jeder auf dem Verrechnungskonto eingehenden Zahlung die vom Kunden
ausgewahlten Fondsanteile (,,Anteile”) zu erwerben und dem Depot anzureihen. Gegenstand eines GewinnPlans
kénnen nur Anteile eines Fonds sein.

Ein GewinnPlan-Vertrag kann auch von mehreren Kunden (Inhabern) gemeinsam abgeschlossen werden; diesfalls sind
das Depot und das Verrechnungskonto ein Gemeinschaftsdepot bzw. -konto gemaR Z 38 AGB. Anderungen des
GewinnPlan-Vertrages sowie dessen Beendigung kénnen von allen Inhabern nur gemeinsam vorgenommen werden.
Verfugungen Uber die Forderung am Verrechnungskonto sowie uber die Wertpapiere am Depot kann jeder Mitinhaber,
bis zum ausdriicklichen Widerspruch eines anderen Mitinhabers, allein vornehmen. Fir Verpflichtungen aus dem
GewinnPlan-Vertrag, dem Wertpapierdepot und dem Verrechnungskonto haften alle Mitinhaber zur ungeteilten Hand.
Der Kunde kann (die Inhaber kénnen) anderen Personen ausdriicklich und schriftlich eine Zeichnungsberechtigung fiir
das Wertpapierdepot und das Verrechnungskonto erteilen; mit dieser ist die Berechtigung zum Verkauf aller oder
einzelner Wertpapiere verbunden.

Der GewinnPlan-Vertrag wird befristet auf die vom Kunden bestimmte Laufzeit von mindestens sieben und maximal 15
Jahren abgeschlossen. Die Laufzeit beginnt mit dem erstmaligen Erwerb von Anteilen. Auch wahrend der befristeten
Laufzeit kdnnen der Kunde und die Bank den GewinnPlan-Vertrag jederzeit kiindigen; erfolgt die Kiindigung spéater als
eine Woche vor der nachstfalligen Einzahlungsrate (Z 95), endet der GewinnPlan-Vertrag am Tag nach Eingang dieser
Einzahlungsrate, anderenfalls mit Zugang der Kiindigung. Die Bank ist dartiber hinaus berechtigt, den GewinnPlan-
Vertrag zu kuindigen, wenn zwei hintereinander fallige Einzahlungsraten auf dem Verrechnungskonto nicht
eingegangen sind oder wenn die Lastschrift flr insgesamt drei Ein-zahlungsraten wahrend der ersten 24 Monate der
Laufzeit nicht eingeldst werden kann.

Wertpapierdepot

Die im Rahmen des GewinnPlans vom Kunden erworbenen Anteile werden ausschliel3lich dem Depot des Kunden,
welches zum GewinnPlan erdffnet wird, angereiht. Andere als die im Rahmen des GewinnPlans angeschafften
Wertpapiere kdnnen dem Depot nicht angereiht werden.

Verrechnungskonto

Fur die Abwicklung aller Zahlungen zum Erwerb und aus der VerduRerung von Anteilen wird ein zum GewinnPlan
gehdriges Verrechnungskonto erdffnet; diesem werden auch Ausschiittungen an den Kunden aus den von ihm
erworbenen Anteilen gutgeschrieben sowie die Forderungen der Bank im Zusammenhang mit dem GewinnPlan
angelastet. Allfallige Kosten und Kursdifferenzen aus der Nichteinlésung von Lastschriften sind vom Kunden zu tragen
und werden dem Verrechnungskonto angelastet.

Generali Bank AG. Sitz: Landskrongasse 1-3, 1010 Wien. Buro: Kratochwijlestralle 4, 1220 Wien.
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3.3.4.
Z95.

Z 96.

3.3.5.
Z97.

Z 98.

Z99.

3.3.6.
Z100.

Z101.

Z102.

3.3.7.
Z103.

Zahlungen des Kunden

Der Kunde zahlt wahlweise jeden 5. oder 25. eines jeden Monats mittels Lastschrift den festgelegten Betrag von
mindestens 50 Euro und maximal 500 Euro auf das Verrechnungskonto ein (,,Einzahlungsrate®). Ist dieser Tag kein
Bankwerktag, erfolgt die Durchfiihrung der Lastschrift am folgenden Bankwerktag. Zuzahlungen (ber die festgelegten
Betrage hinaus sind nicht mdglich.

Der Kunde kann die vereinbarte Einzahlungsrate wéhrend der ersten 24 Monate des GewinnPlans um bis zu 50 %,
héchstens jedoch bis zur Mindesteinzahlungsrate von 50 Euro reduzieren; danach ist eine weitergehende
vorubergehende oder dauernde Reduktion bis zur Mindesteinzahlungsrate mdéglich. Eine Erhdhung der Einzahlungsrate
Uber den im Antrag enthaltenen Betrag ist nicht mdglich. Nach Eingang der ersten 24 Einzahlungsraten kann der Kunde
die Bezahlung der Einzahlungsraten befristet oder unbefristet aussetzen. Anderungen und Aussetzungen der
Einzahlungsrate bedirfen einer schriftlichen Erklarung des Kunden; diese muss der Bank mindestens eine Woche vor
der nachstfalligen Einzahlungsrate zugehen, anderenfalls wird sie erst fiir den Zeitraum danach wirksam.

Erwerb von Anteilen

Die Bank wird fur den Kunden mit jeder auf dem Verrechnungskonto eingehenden Zahlung (einschlief3lich
Ausschiittungen auf die Anteile) die vom Kunden festgelegten Anteile erwerben, nachdem eine bestehende
Uberschreitung abgedeckt wurde.

Kann nicht das gesamte Guthaben zum Erwerb verwendet werden, wird die Bank Anteile im grof3tmoglichen Umfang
erwerben und verbleibt der Differenzbetrag als Guthaben auf dem Verrechnungskonto.

Der Wechsel in einen anderen Fonds aus dem Fondsangebot fiir den GewinnPlan ist grundsatzlich jederzeit (auch
mehrmals) mdglich, falls der Ausgabeaufschlag des neuen Fonds nicht hdher ist als jener des im Antrag des Kunden
gewahlten Fonds. Der Wechsel wird bei der néchsten regelméafRigen Anlage bertcksichtigt, wenn die Benachrichtigung
bei der Bank spatestens eine Woche vor dem nachsten Stichtag flir den Erwerb der Fondsanteile vorliegt.

Regelungen fiir Erwerb und VerdauBerung von Anteilen

Fir den Erwerb und die VerduRerung von Wertpapieren gelten die in Punkt 1 enthaltenen Allgemeinen Bedingungen
fur Wertpapierprodukte und die Z 54 bis Z 59 der AGB, sofern in diesen Bedingungen keine abweichenden Regelungen
getroffen werden.

Die Bank wird den Auftrag zum Erwerb der Wertpapiere am 1., am 10. und am 20. eines jeden Monats ausfiihren. Ist
dieser Tag kein Bankwerktag oder kein Borsehandelstag, so erfolgt die Ausflihrung am nachstmdéglichen Bankwerktag
bzw. Bérsehandelstag.

Aufgrund der Zeitspanne, die zwischen der Gutschrift von Einzahlungen am Verrechnungskonto und der Ausfiihrung
des Auftrags zum Erwerb von Wertpapieren liegt, kann es zwischenzeitlich zu Kursschwankungen kommen, die sich
zum Vorteil, aber auch zum Nachteil des Kunden auswirken kénnen (das heifdt es kdnnen mehr bzw. weniger Stlicke
gekauft werden als zum Zeit-punkt der Gutschrift von Einzahlungen bzw. dem Entstehen des erforderlichen
Mindestguthabens am Verrechnungskonto). Bei Wertpapieren, die nicht téglich gehandelt werden bzw. bei
Investmentfonds, die nur an bestimmten Handelstagen gemafl dem jeweiligen Verkaufsprospekt erworben werden
kénnen, kann es zu weiteren Verzégerungen bis zum nachsten Handelstag des Wertpapiers kommen.

Entgelte, Aufwandersatz und Ausgabeaufschlag

Die Bank hat fiir die Durchfiihrung des GewinnPlans Anspruch auf folgendes Entgelt: Von der Summe der
Einzahlungsraten (z. B. monatliche Einzahlungsrate 100 Euro x 12 x Laufzeit 7 Jahre = 8.400 Euro) wird der zu
bezahlende Ausgabeaufschlag (,AGA") des gewahlten Fonds errechnet; dieser Betrag wird um den in der
nachstehenden Tabelle jeweils enthaltenen Prozentsatz reduziert und ergibt das Entgelt der Bank. Das Entgelt wird in
gleichen Raten von den ersten 24 Einzahlungsraten abgezogen und nur der Restbetrag in Anteile veranlagt.

Generali Bank AG. Sitz: Landskrongasse 1-3, 1010 Wien. Buro: Kratochwijlestralle 4, 1220 Wien.
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Kundenbonifikation und Entgelt

Die Kundenbonifikation auf den AGA (linke Spalte in Prozent) entspricht dem verrechneten Entgelt (recht Spalte in Prozent). Beispiel: Bei einem
AGA von 5% und einer Laufzeit von 7 Jahren betragt die Kundenbonifikation 13,6% und das Entgelt der Bank 4,32%

Laufzeit 7 Jahre 8 Jahre 9 Jahre 10 Jahre 11 Jahre 12 Jahre 13 Jahre 14 Jahre 15 Jahre
5,25% AGA* | 14,10 | 4,51 | 16,50 | 4,38 | 18,90 | 4,26 | 21,30 | 4,13 | 23,40 | 4,02 | 25,30 | 3,92 | 27,30 | 3,82 | 29,20 | 3,72 | 31,40 | 3,60
5% AGA* | 13,60 | 4,32 | 16,00 | 4,20 | 18,20 | 4,09 | 20,60 | 3,97 | 22,80 | 3,86 | 24,60 | 3,77 | 26,60 | 3,67 | 28,60 | 3,57 | 30,40 | 3,48
4% AGA* | 11,50 | 3,54 | 13,50 | 3,46 | 15,50 | 3,38 | 17,50 | 3,30 | 19,50 | 3,22 | 21,00 | 3,16 | 23,00 | 3,08 | 24,50 | 3,02 | 26,50 | 2,94
3,5% AGA* | 10,40 | 3,14 | 12,30 | 3,07 | 14,10 | 3,01 (1590 | 2,94 | 17,60 | 2,88 | 19,10 | 2,83 | 20,70 | 2,78 | 22,00 | 2,73 | 23,50 | 2,68
3% AGA* 9,30 | 2,72 | 11,00 | 2,67 | 12,70 | 2,62 | 14,30 | 2,57 | 16,00 | 2,52 | 17,30 | 2,48 | 19,00 | 2,43 | 20,30 | 2,39 | 22,00 | 2,34

*AGA= Ausgabeaufschlag laut Fondsprospekt

Z 104.

Z105.

3.3.8.
Z106.

3.3.9.
Z107.

Mit dem Entgelt gemaR Z 103 sind auch die Ausgabeaufschlage fiir alle mit den Einzahlungsraten erworbenen Anteile
wahrend der Laufzeit des GewinnPlans abgegolten.

Fir die Fuhrung des Verrechnungskontos und des Depots hat die Bank Anspruch auf Entgelt und Aufwandersatz,
deren Hohe im Preisblatt festgelegt ist.

Ende des GewinnPlan-Vertrages

Endet der GewinnPlan-Vertrag, hat der Kunde alle Anspriiche der Bank im Zusammenhang mit dem VermégensPlan zu
befriedigen, insbesondere Uberschreitungen des Verrechnungskontos abzudecken. Kiindigt die Bank gemaR Z 92 den
VermdgensPlan-Vertrag vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit, ist die Bank berechtigt, die erworbenen Anteile ganz zu
verkaufen. Kiindigt der Kunde vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit, ist die Bank — sofern mit Zugang der Kiindigung
kein Auftrag vorliegt, die Anteile auf ein anderes Depot zu Ubertragen — ebenfalls berechtigt, die erworbenen Anteile
ganz zu verkaufen. Bei Kiindigung vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit und ganzlichem Verkauf der erworbenen
Anteile bzw. ganzlichem Ubertrag der Anteile auf ein anderes Depot werden das Wertpapierdepot und das
Verrechnungskonto geschlossen.

Anderungen der Bedingungen und Geltung weiterer Geschiftsbedingungen

Die Anderungen dieser zwischen Kunden und Bank vereinbarten Bedingungen fiir den GewinnPlan erfolgen
entsprechend den Regelungen gemaf} AGB.

Generali Bank AG. Sitz: Landskrongasse 1-3, 1010 Wien. Buro: Kratochwijlestralle 4, 1220 Wien.

Firmenbuch HG Wien: FN 209697d, UID-Nr. ATU51888809, BIC/SWIFT: BGENATWW. Ein Unternehmen der Generali Osterreich.

Seite 12 von 12



	1. Allgemeine Bedingungen für Wertpapierprodukte
	1.1. Anlageberatung bzw. Dispositionen über Wertpapier
	1.2. Besondere Bestimmungen für Wertpapierpläne
	1.3. Besondere Bestimmungen aufgrund Vermögenszuwachssteuer
	1.3.1. Kennzeichnung von Wertpapierbeständen
	1.3.2. Generali Bank Depot
	1.3.3. Generali Bank Wertpapierpläne

	1.4. Änderungen der Bedingungen

	2. Bedingungen für die Anlageberatung durch die Bank
	2.1. Geltungsbereich
	2.2. Beratung, Vermittlung
	2.3. Urheberrechte
	2.4. Keine weitere Betreuung
	2.5. Offenlegung von Unterlagen, Haftung
	2.6. Änderungen der Bedingungen

	3. Produktspezifische Bedingungen
	3.1. Bedingungen für den Generali Bank InvestmentPlan
	3.1.1. Produktbeschreibung
	3.1.2. InvestmentPlan Vertrag
	3.1.3. Wertpapierdepot
	3.1.4. Verrechnungskonto
	3.1.5. Erwerb von Wertpapieren
	3.1.6. Veräußerung von Wertpapieren und Auszahlungsplan
	3.1.7. Regelungen für Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren
	3.1.8. Sonderbestimmungen für FlexPension Fonds im Rahmen eines InvestmentPlans
	3.1.9. Änderung der Aufträge des Kunden im Rahmen des InvestmentPlans
	3.1.10. Entgelte und Aufwandersatz
	3.1.11. Beendigung des InvestmentPlan Vertrages
	3.1.12. Änderungen der Bedingungen

	3.2. Bedingungen für den VermögensPlan
	3.2.1. Allgemeines
	3.2.2. Wertpapierdepot
	3.2.3. Verrechnungskonto
	3.2.4. Zahlungen des Kunden
	3.2.5. Erwerb von Anteilen
	3.2.6. Regelungen für Erwerb und Veräußerung von Anteilen
	3.2.7. Sonderbestimmungen für FlexPension Fonds im Rahmen eines VermögensPlans
	3.2.8. Entgelte, Aufwandersatz und Ausgabeaufschlag
	3.2.9. Ende des VermögensPlan-Vertrages
	3.2.10. Änderungen der Bedingungen

	3.3. Bedingungen für den GewinnPlan
	3.3.1. Allgemeines
	3.3.2. Wertpapierdepot
	3.3.3. Verrechnungskonto
	3.3.4. Zahlungen des Kunden
	3.3.5. Erwerb von Anteilen
	3.3.6. Regelungen für Erwerb und Veräußerung von Anteilen
	3.3.7. Entgelte, Aufwandersatz und Ausgabeaufschlag
	3.3.8. Ende des GewinnPlan-Vertrages
	3.3.9. Änderungen der Bedingungen und Geltung weiterer Geschäftsbedingungen





